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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1985

Norm

RabG §12

UWG §14 A

UWG §14 B3

Rechtssatz

Für die Fragen, ob eine Vereinigung (ein Verband) eine Tätigkeit zur Förderung gewerblicher Belange (Interessen) auch

tatsächlich ausüben muß und ob dazu die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen ausreicht, besteht zwischen

Vereinigungen nach § 14 UWG nach Verbänden nach § 12 Abs 1 RabG kein Unterschied, sodaß auch die nach § 14

UWG entwickelten Grundsätze herangezogen werden können.
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